
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 9. Ordentliche Bundesversammlung 
14.-16.11.1997 in der Stadthalle Kassel 

 
 
Satzungsändernder Beschluß  
 
§ 12, Absatz 2, 4. wird folgenderweise geändert: 
 
“Dem Länderrat gehören an: 
. . . 
4. Je einE Delegierte der fünf Fachbereiche. Sie werden von den BAG-SprecherInnen der 

Fachbereiche bestimmt.” 


